
- 3 -

[image: image1.wmf]Merkblatt arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen

1. Allgemeines:

Die Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV), regelt in einem dreistufigen System arbeitsmedizinischer Vorsorgeuntersuchungen transparent Pflichten von Arbeitgebern und Ärzten sowie Rechte der Beschäftigten. 

Anlässe für Pflicht- und Angebotsuntersuchungen für besonders gefährdende bzw. bestimmte gefährdende Tätigkeiten sind im Anhang der Verordnung für den Geltungsbereich des Arbeitsschutzgesetzes (ArbSchG) abschließend aufgeführt. Wunschuntersuchungen gem. § 11 ArbSchG können Beschäftigte bei sonstigen Tätigkeiten beanspruchen.

Die Verordnung schreibt vor, dass arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen grundsätzlich getrennt von Eignungs- bzw. Tauglichkeitsuntersuchungen durchgeführt werden sollen und beugt so der Selektion der Beschäftigten vor. 

2. Rechtsgrundlagen:

Die rechtlichen Grundlagen für arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen werden durch verschiedene staatliche (z.B. ArbSchG, § 3 ASiG, GefStoffV, GenTSV, BioStoffV, RöV, StrlSchV, BildschArbV, DruckluftV) und berufsgenossenschaftliche Rechtsvorschriften (z.B. GUV-V-A1, GUV-V A4) geregelt. Aufgrund der §§ 18, 19 ArbSchG hat das Bundesministerium für Arbeit und Soziales eine neue Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV) zur besseren Transparenz und Rechtsvereinfachung auf den Weg gebracht, die am 24.12.2008 in Kraft getreten ist. 

Jedoch bleiben sonstige arbeitsmedizinische Präventionsmaßnahmen, insbes. nach ArbSchG und seinen Verordnungen, z.B. zur allgemeinen arbeitsmedizinischen Beratung, sowie dem ASiG daneben unverändert wichtig und von der neuen Verordnung unberührt.
3. Ziele:

· Frühzeitiges Erkennen und Verhüten arbeitsbedingter Erkrankungen einschließlich Berufskrankheiten

· Erhalten der Beschäftigungsfähigkeit

· Fortentwicklung des betrieblichen Gesundheitsschutzes
4. Zuständigkeit, Verantwortlichkeit:

Wie auch bei allen anderen Verantwortlichkeiten im Bereich des Arbeitsschutzes wird als Normadressat der Unternehmer bzw. Arbeitgeber genannt. Danach sind grundsätzlich die jeweiligen Leiter der Unternehmen (Behörden) für die Arbeitssicherheit in ihrem Bereich verantwortlich. 

Da diese Aufgaben durch die Hochschulleitung (Leitungsgremium, Präsident und Kanzler für den jeweiligen Bereich) bei der Vielzahl der Hochschuleinrichtungen mit den unterschiedlichsten Arbeitsplätzen nicht zentral wahrgenommen werden können, werden sie an der Universität Bayreuth regelmäßig insbesondere den Lehrstuhlinhaberinnen/ Lehrstuhlinhabern, Professorinnen/Professoren und Leiterinnen/Leitern von Zentralen Einrichtungen gemäß § 21 SGB VII, § 13 ArbSchG und § 13 GUV-V-A1 in der jeweils gültigen Fassung zur eigenverantwortlichen Wahrnehmung übertragen. 

Durch diese Delegation der Arbeitgeber- und Unternehmerpflichten im Rahmen der Arbeitssicherheit und des Arbeitsschutzes ist dieser Personenkreis jeweils für seinen Zuständigkeitsbereich verantwortlich für die Veranlassung notwendiger Maßnahmen, wie z.B. Gefährdungsbeurteilungen, arbeitsmedizinische Untersuchungen, Unterweisungen etc.

Zur Wahrung dieser Verantwortung gehört es jedoch auch, sich mit den für den eigenen Zuständigkeits- und Verantwortungsbereich maßgebenden Arbeits- und Umweltschutzvorschriften vertraut zu machen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Studierende zu deren Beachtung anzuhalten und für deren beständige Einhaltung Sorge zu tragen.
5. Grund, Zeitpunkt:

In verschiedenen Rechtsnormen (z.B. GUV-V-A1, RöV, StrlSchV) sowie in der ArbMedVV ist festgelegt, ob entsprechende Vorsorgeuntersuchungen und Wiederholungsuntersuchungen durchgeführt werden müssen. Dabei unterscheidet die ArbMedVV zwischen

· Pflichtuntersuchungen, die bei bestimmten, besonders gefährdenden Tätigkeiten vor Aufnahme der Tätigkeit zu veranlassen sind

· Angebotsuntersuchungen, die bei bestimmten gefährdenden Tätigkeiten anzubieten sind, und

· Wunschuntersuchungen, die der Arbeitgeber den Beschäftigten nach § 11 ArbSchG zu ermöglichen hat, wenn entsprechende Tätigkeiten vorliegen (begründet).

Der Anhang zur ArbMedVV sieht arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen vor bei:

· Tätigkeiten mit bestimmten Gefahrstoffen

· Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen einschließlich gentechnischen Arbeiten mit humanpathogenen Organismen

· Tätigkeiten mit physikalischen Einwirkungen

· Sonstigen Tätigkeiten (z.B. Tätigkeiten in Tropen, Subtropen und sonstige Auslandsaufenthalte mit besonderen klimatischen Belastungen und Infektionsgefährdungen oder Tragen von Atemschutzgeräten der Gruppen 2 und 3).

Weitergehende Informationen dazu sind der ArbMedVV zu entnehmen.

Auch wenn die ArbMedVV zur besseren Transparenz und Rechtsvereinfachung führen soll sind darüber hinaus ggf. Vorsorgeuntersuchungen nach weiteren Rechtsvorschriften erforderlich.
6. Ansprechpartner, Ablauf:

Die Terminierung und Beauftragung von arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen durch die Betriebsärztin erfolgt ausschließlich über den Sicherheitsingenieur der Universität Bayreuth, Herrn Dipl.-Ing. (FH) Spörl. 

Im Vorfeld sind dafür folgende Schritte durchzuführen und Informationen weiterzuleiten:

1. Erstellung einer Tätigkeitsbeschreibung, einer Gefährdungsbeurteilung und Ausfüllen des Formblattes (Anlage) durch den Vorgesetzen.

2. Dokumentation der Prüfung und Abklärung des Vorgesetzten mit dem Mitarbeiter, ob dieser Angebotsuntersuchungen wünscht.

3. Übermittlung des Formblattes mit dem Einstellungsantrag an die Personalabteilung.
4. Diese leitet das Formblatt an das Referat A7 weiter. Falls erforderlich, d.h. Tätigkeit gemäß Formblatt liegt vor, führt der Sicherheitsingenieur eine Terminvereinbarung mit dem Mitarbeiter und der Betriebsärztin durch.

5. Soweit Bemerkungen durch die Betriebsärztin nach Rücklauf des Untersuchungsergebnisses vorhanden sind erfolgt Ergebnismitteilung an den Vorgesetzten.

Für weitergehende Informationen zum Thema Vorsorgeuntersuchungen steht Ihnen der Sicherheitsingenieur der Universität Bayreuth, Herr Dipl.-Ing. (FH) Spörl, die Betriebsärztin der Universität Bayreuth, Frau Dr. Danzer-Doll, und das Referat A7 zur Verfügung.
7. Unterlagen:

Grundlage für die Beurteilung der für die Beschäftigten mit Ihrer Arbeit verbundenen Gefährdungen, welche Maßnahmen des Arbeitsschutzes erforderlich sind und welche arbeitsmedizinischen Untersuchungen erfolgen müssen bildet die Gefährdungsbeurteilung nach §§ 5 und 6 ArbSchG (vgl. dazu auch Schreiben des Präsidenten vom 25.08.2006).

Sie umfasst die sich ergebenden Gefährdungen (physikalisch, chemisch, biologisch, bzw. sonstige Arbeitsmittel und Bedingungen) und ist nach Erstellung grundsätzlich dem Referat A7 in Kopie zu übersenden. 

Mit ihrer Hilfe werden vorhandene Gefährdungen und Belastungen ermittelt, die sich ergebenden Risiken bewertet und Maßnahmen zur Vermeidung oder Minderung abgeleitet. Sie ist somit das Hilfsmittel, mit dem u.a. die Erforderlichkeit von arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen beurteilt werden kann.

Weiterhin wurde ein Formblatt arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen erarbeitet, welches unabhängig von der Gefährdungsbeurteilung als Grundlage zur Untersuchung vorzulegen ist.
8. Anlage „Formblatt arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen“

Das Formblatt ist vom Vorgesetzten unter Einbeziehung der/des Mitarbeiterin/Mitarbeiters auszufüllen und bei Neueinstellungen ist es mit der/dem Mitarbeiterin/Mitarbeiter nach der Einstellung umgehend zu Erörtern.

1. Zunächst ist zu prüfen, ob Tätigkeiten mit Gefahrstoffen, biologischen Arbeitsstoffen, physikalischen Einwirkungen oder sonstige Tätigkeiten (Teil 1 bis Teil 4) ausgeführt werden.

2. Liegt eine Beschäftigung vor, die eine oder mehrere Tätigkeitsmerkmale nach Teil 1 bis Teil 4 erfüllt, ist der jeweilige Teil des Formblattes vollständig auszufüllen.

3. Das Prüfungsergebnis ist in der „Ergebniszusammenfassung“ auf der 1. Seite des Formblattes einzutragen. Der Mitarbeiter gibt an, ob er eine Angebotsuntersuchungen wünscht.

4. Der Vorgesetzte unterschreibt die Seite 1 des Formblattes und gibt sie mit dem Einstellungsantrag an die Personalabteilung weiter. Die Unterschrift der/des Mitarbeiterin/Mitarbeiters ist umgehend nach Dienstantritt nachzureichen.

5. Besteht Anlass für Pflicht- oder Angebotsuntersuchungen erhält der Beschäftigte über den Sicherheitsingenieur einen Termin bei der Betriebsärztin.
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